
Fischereiverein Rastede e.V. 

Mitglied im Landesfischereiverband Weser- Ems e.V. 

     

     

     
 

Nutzungsvertrag – Fischerhütte 

Fischereiverein Rastede e. V. 

Jedes Mitglied des Fischereivereins Rastede e. V. kann die Fischerhütte für private Zwecke 

nutzen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache mit dem Hüttenwart. 

 

1. Vertragspartner 

Vermieter: 
Fischereiverein Rastede e. V. 

Nutzer (Mieter): 
Name / Vorname: ........................................................................ 

Straße / Hausnummer: ................................................................ 

PLZ / Wohnort: ........................................................................ 

Telefon: ..................................................................................... 

 

2. Nutzungsdaten 

Tag der Feier: ........................................................................ 

Beginn der Feier: .................... Uhr 

Ende der Feier: ........................ Uhr 

Schlüsselübergabe: .................... Uhr 

Schlüsselrückgabe: .................... Uhr 

 

3. Nutzungsentgelt 

(1) Das Nutzungsentgelt beträgt 60,00 €. 

Es umfasst die Nutzung von: 

 Toiletten 

 Küche 

 Heizung 

 Strom 

 Wasser 

(2) Das Entgelt ist spätestens zwei Wochen vor der Feier zusammen mit dem 

unterschriebenen Vertrag beim Hüttenwart zu zahlen. 
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4. Übergabe- und Reinigungszustand 

(1) Die Fischerhütte und das umliegende Gelände sind sauber und ordnungsgemäß zu 

übergeben. 

(2) Sämtliche Küchengeräte sind gereinigt zu hinterlassen. 

(3) Bei unzureichender Sauberkeit wird eine Nachreinigungsgebühr von 30,00 € erhoben. 

Diese ist bei der Abnahme vor Ort an den Hüttenwart zu zahlen. 

 

5. Haftung 

Der Nutzer haftet für alle Schäden an: 

 der Fischerhütte 

 dem Inventar 

 den Außenanlagen 

Unabhängig davon, ob diese durch ihn selbst oder durch Gäste verursacht wurden. 

 

6. Ruhezeiten und Lärmschutz 

(1) Ab 22:00 Uhr ist die Lautstärke so zu reduzieren, dass keine Belästigung der Anwohner 

entsteht. 

(2) Das Verlassen des Geländes hat ohne unnötigen Lärm zu erfolgen. 

 

7. Ausschank von Getränken 

Der Ausschank von Getränken aller Art erfolgt auf alleinige Verantwortung des Nutzers. 

Bei Minderjährigen trägt der Erziehungsberechtigte die Verantwortung. 

 

8. Beendigung der Feier 

Bei Verstößen gegen diesen Vertrag kann die Feier durch den Hüttenwart oder ein 

Vorstandsmitglied jederzeit beendet werden. 

In diesem Fall erfolgt keine Rückerstattung des Nutzungsentgelts. 

 

9. Rauchverbot und Entsorgung 

(1) Rauchen ist in der Fischerhütte nicht gestattet. 

(2) Grillkohle, Zigarettenreste und Müll aller Art sind vom Nutzer eigenverantwortlich zu 

entsorgen. 

(3) Die Entsorgung darf nicht im Vereinsheim oder auf dem Vereinsgelände erfolgen. 
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10. Reinigungsmittel und Ausstattung 

Staubsauger, Besen, Wischer, Toilettenpapier, Handtücher, Seife usw. sind vom Nutzer selbst 

mitzubringen. 

Diese werden nicht vom Verein gestellt. 

 

11. Anerkennung der Bedingungen 

Mit Zahlung des Nutzungsentgelts erkennt der Nutzer alle vorstehenden Bedingungen 

verbindlich an. 

 

12. Unterschriften 

Rastede, den .................................................... 

Unterschrift Nutzer: ................................................................ 

Unterschrift Hüttenwart: ............................................................ 

(Bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

  


